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Gemeindeverwaltung - Impressum 

 

Gemeindeverwaltung Diepflingen Tel. 061 975 96 96 

Sommerauweg 11 E-Mail gemeinde@diepflingen.ch 

4442 Diepflingen Homepage www.diepflingen.ch 

 

Gemeindeverwaltung Monica Bonnier 

Sachbearbeitung Rechnungswesen/ Melanie Flückiger 

allg. Verwaltung  

Werkhof, Kadaversammelstelle Vito Rauseo 079 476 77 41 

  vito.rauseo@diepflingen.ch 

Brunnenmeister Firma John AG 061 971 13 29 

Schalteröffnungszeiten regulär Montag 16.00 - 18.30 Uhr 

 Mittwoch 11.00 - 14.00 Uhr 

 Freitag 09.00 - 11.00 Uhr 

Sonderöffnungszeiten Werden auf Homepage, App und im Anzeiger veröffentlicht. 

Telefonische Erreichbarkeit Montag  08.30 - 11.30 Uhr / 15.00 - 18.30 Uhr 

 Dienstag - Freitag 08.30 - 11.30 Uhr 

Aktuelle News «Gemeinde News» App erhältlich bei Google Play  

oder App Store 

 Homepage www.diepflingen.ch 

Preis für Inserate 1 Seite CHF 120.00 

 1/2 Seite CHF 70.00 

 1/3 Seite CHF 45.00 

Inhaltsverzeichnis 
 

Seite 3 Abfallkalender 2026 

Seite  4 - 11 Gemeinderat und Verwaltung – Mitteilungen 

Seite 12 - 15 Kantonale / Eidgenössische Mitteilungen 

Seite 16 Schule 

Seite 17 - 28 Vereine und Institutionen 

Seite 24 Was lauft in Diepflike? 

Bevölkerungsstatistik 
 

20.03.2026 863 Einwohnerinnen und Einwohner 

24.02.2026 862 Einwohnerinnen und Einwohner 

20.01.2026 859 Einwohnerinnen und Einwohner 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diepflingen.ch/
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Abfallkalender 2026 

 

Verkaufsstellen:  

alle Vignetten: -  Gemeindeverwaltung Diepflingen (am Schalter, per Mail, per Tel.) 

nur 35l Kehrichtvignetten: -  Drogerie Berger, Hauptstrasse 49, 4450 Sissach 

- Bergladen Dietisberg, Hauptstrasse 64, 4450 Sissach 

- Denner AG, Filiale Chienberg-Center, 4450 Sissach 

 

Gebühren für Kehricht: 17l ½ Vignette  CHF 1.25 

 35l 1 Vignette CHF 2.50 

 60l 2 Vignetten CHF 5.00 

 110l 3 Vignetten CHF 7.50 

 240l 1 Containervignette CHF 16.00 

 600l 1 Containervignette CHF 41.00 

 800l 1 Containervignette CHF 50.00 

Klein-Sperrgut: bis 15 kg 3 Vignetten, max. Masse 150x120x60 cm  CHF  7.50 

Gebühren Grüngut: 140l Jahresvignette CHF 80.00 

 140l Halbjahresvignette ab Juli CHF 40.00 

 240l Jahresvignette CHF 150.00 

 240l Halbjahresvignette ab Juli CHF 75.00 

 

Abfall-, Wertstoff Entsorgungsort 

Kehricht / Siedlungsabfälle: Touren jeden Donnerstag, Bereitstellung vor 07.00 Uhr 

Grüngut / Küchenabfälle: Tour am 13.04.2026 und 27.04.2026 mit Grüngutcontainer,  

 Bereitstellung vor 07.00 Uhr 

Papier: Sammelcontainer auf dem Entsorgungsplatz 

Karton: Sammelcontainer auf dem Entsorgungsplatz 

Alu / Blech / Glas: Sammelcontainer auf dem Entsorgungsplatz 

Alu Kaffeekapseln: Sammelcontainer auf dem Entsorgungsplatz 

Textil (Kleider, Schuhe): Sammelcontainer auf dem Entsorgungsplatz 

Tierkadaver: Anmeldung beim Technischen Dienst Vito Rauseo Tel. 079 476 77 41 

PET / Batterien / Medikamente: Rückgabe in der Verkaufsstelle 

 
Touren: Jeweils ab Sammelpunkt (Sammelpunkte im Entsorgungskalender) 

 
Strassenreinigung: Gebrüder Thommen KLG, Buckten: 24.04.2026 

 

Kehrichtsammlung: Bitte beachten Sie, dass in den Hauskehricht nur brennbare Abfälle aus 

dem Haushalt gehören, für die keine Separatsammlung existiert und die 

nicht zu den Sonderabfällen zählen 

 
Grüngutabfuhr: Laub, Äste und Stauden, Rasenschnitt, pflanzliche Gartenabfälle,  
 Rüstabfälle von Gemüse und Obst, Eierschalen, Kaffeesatz,  
 Teesatz inkl. Filter, Schnittblumen und Topfpflanzen, verbrauchte  
 Topfpflanzenerde, Baum- und Rebschnitt, Heckenschnitt, Schilf  
 und Kleintiermist 
nicht in die Grüngutabfuhr: Asche, gekochte Speisereste, Katzenstreu, Knochen, Fleisch, Fisch,  
  Biokunststoff 

 Auch kompostierbare Beutel und kompostierbares Geschirr dürfen 
nicht in die Grüngutabfuhr. 

 
Entsorgungspartner in unserer Gemeinde: 

Mohler GmbH, Umweltservice und Transporte, 4455 Zunzgen, info@mohler-services.ch 
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Gemeinderat und Verwaltung – Öffnungszeiten Sammelstelle 
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Gemeinderat und Verwaltung - Mitteilungen 

 

Geburten 

Am 17.02.2026 ist Malea Elina Slany zur Welt gekommen. 

Wir gratulieren den Eltern zu der Geburt von Malea und wünschen viel Freude mit der neuen 

Erdenbürgerin. 

 

 
Trinkwasserkontrolle 
 
Am 02.02.2026 und 02.03.2026 wurde in Diepflingen das Trinkwasser kontrolliert. Die Proben 
entsprachen den gesetzlichen Vorschriften. 
 

 
Öffnungszeiten Verwaltung 
 
An den Oster-Feiertagen bleibt die Verwaltung 
vom Gründonnerstag, 02.04.2026 bis und mit Ostermontag, 06.04.2026 
geschlossen. 
 
Wir wünschen Ihnen frohe Ostern 
 
Gemeinderat und Verwaltung 
 

 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 1. Mai 
 
Die Gemeindeverwaltung bleibt am Freitag, 01.05.2026 geschlossen.  
 

 
Öffnungszeiten Bestattungsbüro Gemeindeverwaltung Sissach Ostern 

 
Das Bestattungsbüro ist am Samstag, 04.04.2026 zwischen 10.00 – 11.00 Uhr über Tel. 061 976 13 14 
zu erreichen. 
 
Das Bestattungsunternehmen Sutter Sissach https://www.bestattungen-sutter.ch kann jederzeit über Tel. 
061 971 46 43 aufgeboten werden. Die Wahl des Bestattungsunternehmens steht den betroffenen 
Angehörigen frei. 
 

 
Ferienaushilfe für Reinigungsarbeiten im Schulhaus  

Für die Grossreinigung im Schulhaus suchen wir Ferienaushilfen für Einsätze von 1-3 Wochen. 
Die Arbeitszeiten sind jeweils von 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis ca.17.00 Uhr. 
 
In den Sommerferien Woche 1 vom 29.06.2026 – 03.07.2026  (2 Ferienaushilfen) 
In den Sommerferien Woche 2 vom 06.07.2026 – 10.07.2026  (2 Ferienaushilfe) 
In den Sommerferien Woche 3 vom 13.07.2026 – 17.07.2026  (1 Ferienaushilfe) 
 
Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Die Entschädigung erfolgt nach den üblichen Stundenansätzen. 
 
Weitere Auskünfte erteilt die Gemeindeverwaltung unter Tel. 061 975 96 96 (zu den Bürozeiten). 
 
Eine Kurzbewerbung mit Personalien und Angaben zum möglichen Arbeitszeitraum sind an die 

Gemeindeverwaltung, Sommerauweg 11, 4442 Diepflingen oder per Mail gemeinde@diepflingen.ch zu 

richten. 

  

https://www.bestattungen-sutter.ch/
mailto:gemeinde@diepflingen.ch
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Gemeinderat und Verwaltung - Mitteilungen 

 

Sommerzeit 
 

Am 29.03.2026 beginnt die Sommerzeit, die Uhren werden um 1 Stunde vorgestellt. 

 

Die steigenden Temperaturen und die längeren Sonnenstunden laden zum 
Verweilen ausserhalb des Hauses ein. Zum Wohle Aller bitten wir Sie, die geltenden 
Ruhezeiten sowie die Nachtruhe gemäss Polizeireglement der Gemeinde 
Diepflingen einzuhalten. Das Polizeireglement der Gemeinde Diepflingen finden Sie 
auf der Homepage www.diepflingen.ch/Gemeindeverwaltung/Gemeindereglemente 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.diepflingen.ch/Gemeindeverwaltung/Gemeindereglemente


 

Diepfliker Anzeiger Nr. 309, März 2026 Seite 7 

Gemeinderat und Verwaltung - Mitteilungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diepfliker Anzeiger Nr. 309, März 2026 Seite 8 

Gemeinderat und Verwaltung – Mitteilungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bring- und Holtag am Samstag, 18.04.2026 

Gemeindesaal Diepflingen 

„Verschenken statt Wegwerfen“ 

Der Bring- und Holtag ist eine grosse Gratis-Tauschbörse für alle möglichen Dinge, die zu 

schade für den Abfall sind. Besitzen Sie Gegenstände, die Sie nicht mehr benötigen, 

andere aber froh darum sein könnten? 

Bringen 9 bis 11 Uhr Abholen 9 bis 12 Uhr 

Für Verpflegung sorgen die Chellenschwinger in ihrem Beizli. 
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Gemeinderat und Verwaltung – Diepfliker Markt 

 

 

 

 

 
Marktkommission Diepflingen 

Gemeindeverwaltung  

Sommerauweg 11 
4442 Diepflingen 

 

 

Anmeldung 22. Diepfliker Märt vom 25. April 2026 

• Stand- und Platzgebühren betragen Fr. 40.-, Stromkosten Fr. 15.- 

• Die Gebühren sind vor Ort bar zu bezahlen. 

• Der Markt findet von 10 bis 18 Uhr rund um den Gemeindeplatz in Diepflingen statt. 

• Einrichtungszeit am Markttag ist von 7:30 bis 9:30 Uhr. 

• Die Marktanmeldung ist verbindlich. 

Gruppierung:  Berufsmarktfahrer  Firma  Verein  Hobby  Andere 

 
Vorname/Name: .............................................................................................................. 

Firma: .............................................................................................................. 

Adresse: .............................................................................................................. 

PLZ/Ort: .............................................................................................................. 

Tel.-/Handynummer: ................................................................................................................... 

E-Mail-Adresse: .............................................................................................................. 

Angebot am Stand: ......................................................................................................................... 

Marktstand benötigt:  Ja  Nein Grösse ca. 3 x 1 m, Dach vorhanden 

Strom benötigt:  Ja  Nein 

Falls ja: Ampere:  Watt:  Stecker-Typ:  _______ 
Marktstände mit Stromanschluss müssen mindestens die Schutzklasse IP55 erfüllen und dürfen ausschliesslich 

mit zugelassenen Steckern der Typen 13, Typ 23 sowie Industriesteckern CEE 16 und CEE 32 betrieben werden. 
 

Bemerkung (zusätzlich benötigtes Material, Standplatzwunsch, etc.):  ..................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Datum/Unterschrift………………............................................................................................................... 

Anmeldeschluss: 10. April 2026. 

Senden Sie den Anmeldetalon per Post oder E-Mail an obengenannte Adresse. 

Marktkommission 

Diepflingen 

Gemeindeverwaltung 

Sommerauweg 

11 

4442 Diepflingen 

Tel. 061 975 96 96 

markt@diepflingen.ch 

mailto:markt@diepﬂingen.ch
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Gemeinderat und Verwaltung – Gemeindewahlen 

 

Liebe Einwohnrinnen, Liebe Einwohner    

 

Am 08.03.2026 hat die Nachwahl für den freien Sitz im Gemeinderat 01.07.2026 

stattgefunden.  

Wir freuen uns mitzuteilen, dass Herr Johann Hofer mit 107 Stimmen als neues Mitglied des 

Gemeinderats für die restliche Amtsperiode ab 01.07.2026 - 30.06.2028 gewählt worden ist. Die 

Wahlbeteiligung betrug 36.2%.    

Der Gemeinderat gratuliert Herrn Johann Hofer herzlich zur Wahl und wünscht ihm viel Freude und 

Befriedigung im Amt. 

 

Freundliche Grüsse  

Der Gemeinderat 

 

 
Schulrätin oder Schulrat gesucht -   
für die restliche Amtsperiode ab 01.07.2026 bis 31.07.2028:  
 
Die Schulrätinnen und Schulräte sind für die strategische Führung der Primarschule zuständig. Sie 
bilden die Brücke zwischen der Trägerschaft (Gemeinde) und der Schule, sind unter anderem 
Anstellungsbehörde der Schulleitung, genehmigen das Schulprogramm, sorgen für die 
Gewährleistung der Umsetzung von Evaluationsergebnissen, verabschieden das Budget der Schule 
zu Handen des Gemeinderats und unterstützen die Lehrpersonen in ihrem Auftrag. Für Entscheide 
der Schulleitung sind sie Beschwerde- und Rekursinstanz. 
 
Der Schulrat setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen, wovon eines zugleich Mitglied des 
Gemeinderats ist. Der Schulrat wird an der Urne gewählt. Mit beratender Stimme sind an den 
Schulratssitzungen die Schulleitung und eine Vertretung der Lehrpersonen anwesend. 
 
Bei Interesse an diesem Amt melden Sie sich bitte bei Schulratspräsidentin, Frau Janine Sasse unter 

j.sasse@schule-diepflingen.ch oder per Tel. 079 768 63 10. 

 
Ihre Kandidatur für dieses Amt, mit einer kurzen Vorstellung zur Publikation im Diepfliker Anzeiger, 

nehmen wir gerne bis am 20.05.2026 an gemeinde@diepflingen.ch entgegen. 

 

 
Amphibien sind unterwegs 

Aktuell sind die Amphibien unterwegs. 

Amphibien nehmen Strassen nicht als Hindernisse wahr, 

sondern überqueren sie freimütig. Kröten bleiben oft dort 

sitzen, weil der Asphalt wärmer ist als die Erde und werden 

daher nicht oder zu spät von Auto- und Velofahrer*innen 

wahrgenommen. 

 

Damit Grasfrösche, Erdkröten, Bergmolche und 

Feuersalamander vor einem vorzeitigen Tod bewahrt werden 

können, braucht es engagierte Leute, die in der Dämmerung 

und nachts auf Patrouille gehen und den Tieren über die 

Strasse helfen. Dies vor allem auf dem Schulweg, in der Schübleten, im Pferch und Beckenmattweg bis 

Salamanderweg. 

 

Bitte an alle Strassenbenützer*innen - achten Sie vor allem in der Dämmerung und nachts auf die 

Amphibien. 

Danke! 

 
Foto Dieter Thommen (Erdkröte) 
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Gemeinderat und Verwaltung - Mitteilungen 

 
 Gemeinde Gemeinde 

 Böckten  Diepflingen 

 

 

 
 
Austritt der Gemeinden Böckten, Diepflingen und Thürnen aus dem 
Stiftungsrat der Mutschler-Schaffner Stiftung Jakobushaus – Gemeinsame 
Stellungnahme  

Die Delegierten der Einwohnergemeinden Böckten, Diepflingen und Thürnen haben dem 

Stiftungsrat der Mutschler-Schaffner Stiftung Jakobushaus am 25. März 2026 ihren sofortigen 

Austritt mitgeteilt. Die Gemeinderäte der Einwohnergemeinden haben dem Stiftungsrat der 

Mutschler-Schaffner Stiftung Jakobushaus ihren Verzicht auf die Delegation einer Person aus 

ihrer Einwohnergemeinde kommuniziert. Somit besteht der Stiftungsrat der Mutschler-

Schaffner Stiftung Jakobushaus zukünftig ohne Delegierte der drei Einwohnergemeinden. 

Die Einwohnergemeinden Böckten, Diepflingen und Thürnen haben seit den 90er-Jahren Einsitz im 

Stiftungsrat der Mutschler-Schaffner Stiftung Jakobushaus. Gemäss Urkunde besteht der Stiftungsrat 

aus sieben Mitgliedern, davon unter anderem je eine delegierte Person der Einwohnergemeinden 

Böckten, Diepflingen und Thürnen. 

Aufgrund der Einführung des neuen Alters- und Pflegegesetzes des Kantons Basel-Landschaft und 

der Gründung der Versorgungsregionen haben sich die Zuständigkeiten der Gemeinden verändert. 

Die Einwohnergemeinden schliessen mit den Alters- und Pflegeheimen keine direkten 

Leistungsvereinbarungen mehr ab. Dies gehört zu den Aufgaben der Versorgungsregionen. Zudem 

besteht im Kanton Basel-Landschaft für die Einwohnerinnen und Einwohner freie Altersheimwahl.  

Die seit Längerem anhaltenden Unruhen rund um das Alters- und Pflegeheim Jakobushaus machten 

sich auch bei den Einwohnergemeinden, insbesondere bei den Gemeinderäten und deren 

Delegierten, in Form von Beschwerden bemerkbar. Die Delegierten der Einwohnergemeinden 

Böckten, Diepflingen und Thürnen haben sich in den vergangenen eineinhalb Jahren im Stiftungsrat 

der Mutschler-Schaffner Stiftung Jakobushaus mit grossem Engagement und erheblichem 

Zeitaufwand aktiv dafür eingesetzt, die Strukturen zu verändern und die Kommunikationswege der 

Entscheidungsträgerinnen und -träger zu verbessern, mit dem Ziel, das Wohlergehen der 

Mitarbeitenden und Bewohnenden zu steigern. Die Einflussnahme der drei delegierten 

Gemeinderätinnen und Gemeinderäte erwies sich jedoch als äusserst begrenzt. Aus Sicht der 

Delegierten konnten bisher keine befriedigenden und nachhaltigen Verbesserungen erwirkt werden. 

Seit der Einführung des Alters- und Pflegegesetzes mit Neuregelung der Zuständigkeiten ist der 

Einsitz im Stiftungsrat des Altersheims für die Einwohnergemeinden zudem nicht mehr notwendig, 

und ein Austritt der Delegierten erfolgt ohne negative Konsequenzen oder Einschränkungen für die 

Gemeinden und deren Einwohnerinnen und Einwohner. 

Die Delegierten der Einwohnergemeinden Böckten, Diepflingen und Thürnen sind nach längeren 

Diskussionen deshalb zum Schluss gekommen, per sofort aus dem Stiftungsrat der Mutschler-

Schaffner Stiftung Jakobushaus auszutreten und die jeweiligen Gemeinderäte haben beschlossen auf 

die Delegation neuer Personen in den Stiftungsrat zu verzichten.  

Böckten, Diepflingen und Thürnen, den 27. März 2026 

Für Medienanfragen steht Stefanie Orlandi, Gemeindepräsidentin von Diepflingen unter  

stefanie.orlandi@diepflingen.ch zur Verfügung.  

 

mailto:stefanie.orlandi@diepflingen.ch
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Kantonale / Eidgenössische Mitteilungen  
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Kantonale / Eidgenössische Mitteilungen  

 
Fahrplananhörung 2027 
 
Vom 22. Mai bis 9. Juni 2026 werden die Entwürfe der Fahrpläne 2027 (gültig ab 13. Dezember 2026) 
im Internet publiziert auf öv-info.ch. 
 
Während der Publikationsfrist haben Sie die Möglichkeit eine Stellungnahme abzugeben. Diese können 
Sie über ein Online-Formular auf der erwähnten Seite erfassen. 
 
Anschliessend überprüft der Kanton die Stellungnahmen zusammen mit den Transportunternehmen 
hinsichtlich Zweckmässigkeit, Machbarkeit und Finanzierbarkeit. Je nach Ergebnis werden die Fahrpläne 
überarbeitet. 
 
Wir danken Ihnen für die Mitarbeit für einen attraktiven öffentlichen Verkehr in unserer Region. 
 

 
Beim Schnitt von Sträuchern, Hecken und Bäumen die Brutzeit von Vögeln beachten 
 
Sträucher, Hecken und Bäume sind Lebensraum vieler Tiere. Vögel nutzen diese als Brutplatz, 
Igel als Versteckmöglichkeit zwischen verschiedenen Tages- und Nachtplätzen, auch andere Tiere 
nutzen Sträucher und Hecken für die Fortpflanzung und zur Nahrungssuche. 
Daher ist der starke Gehölzschnitt oder das vollständige Entfernen von Sträuchern und Hecken 
oder das Fällen von Bäumen während der Hauptbrut- und Setzzeit vom 1. April bis 31. Juli zu 
vermeiden. 
 
Bitte beachten Sie folgende Punkte: 
▪ Fällarbeiten auf Baustellen können häufig schon vor Baubeginn ausgeführt werden. 

Planen Sie Schnittarbeiten ausserhalb dieser Schonzeit ein. Sollten Tiere während dieser Zeit in  
der Hecke nisten, ist der Rückschnitt von Gesetzes wegen verboten. 

▪ Wenn der Rückschnitt während der Hauptbrut- und Setzzeit nicht zu umgehen ist, kann beim 
Kanton (Amt für Wald und Wild) eine Ausnahmebewilligung beantragt werden. Allfällige 
Kosten für die Beurteilung durch Fachperson gehen zu Lasten des Eigentümers. 

▪ Führen Sie den Gehölzschnitt im Herbst/Winter (September bis März) durch. Dann stört man 
Pflanzen und Tiere am wenigsten und das Astgerüst der Gehölze ist gut sichtbar, so dass man für 
den Schnitt die natürliche Wuchsform der Pflanzen am besten berücksichtigen kann. Hecken mit viel 
fruchttragendem Gehölz (Futter für Vögel und Wildtiere) erst im Februar oder März 
zurückschneiden. 

▪ Schneiden Sie nur zurück, was wirklich nötig ist und vermeiden Sie zu starkes Auflockern. Dichte 
Sträucher und Hecken sind als Nistplätze geeignet. 

▪ Halten Sie bereits beim Pflanzen der Gehölze genug Abstand zum nächsten Weg/Strasse ein, damit 
auch Jahre später noch ein ausreichend breiter Streifen zwischen Hecke und Weg/Strasse frei 
bleibt. Berücksichtigen Sie dabei, wie breit und hoch die betreffende Gehölzart am konkreten 
Standort werden kann! 

▪ Beachten Sie, dass gewisse Bäume und Hecken unter Schutz stehen und nicht gefällt werden 
dürfen. Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Gemeinde. 
 

Detaillierte Informationen zum Rückschnitt finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. 
(Merkblätter Vogelschutzpraxis; Vogelwarte und BirdLife Schweiz) 
 
Rechtliche Grundlagen: 
• Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel 
(Jagdgesetz, JSG, SR 922.0 vom 20. Juni 1986) 
• Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451.0 vom 1. Juli 1966) 
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Kantonale / Eidgenössische Mitteilungen  

 
 

Kantonale Leinenpflicht während der Brut- und Setzzeit 

 

 

Wenn es im Frühling wärmer wird, werden die Wälder und Wiesen beider Basel zur grossen 

Kinderstube: Hasen, Rehe, Wildschweine, Füchse, verschiedene Vögel und viele andere Wildtiere 

bringen ihre Jungen zur Welt und bereiten sie auf ein selbstständiges Leben vor. 

Diese Zeit – die sogenannte Brut- und Setzzeit – ist für die Elterntiere sehr intensiv: Die Jungen 

müssen nicht nur in die Welt gesetzt, sondern auch gefüttert, gesäugt und beschützt werden. Kommt 

ihnen in dieser Zeit ein Hund (oder ein Mensch) zu nahe, löst das Stress aus und kann tödliche 

Folgen haben. 

Damit die Jungen stressfrei und gesund aufwachsen, gilt in beiden Basel im Wald, an 

Waldrändern und auf angrenzenden Wiesen eine Leinenpflicht vom 1. April bis am 31. Juli. 

Zudem ist wichtig: Waldwege nicht verlassen und Jungtiere nicht anfassen. 

Warum muss der Hund an die Leine?  

Hunde lösen bei Wildtieren allein durch ihre Anwesenheit Stress aus. Dabei ist es egal, wie gross sie 

sind und ob sie einen Jagdtrieb haben oder nicht: Aus Sicht der Wildtiere sind sie ein Raubtier. Die 

Leine hilft, den Hund auf Abstand zu den Wildtieren zu halten. 

Den nötigen Auslauf kann man seinem Hund auch mit Leine bieten. Dafür gibt es verschiedenste 

Möglichkeiten.  

 

Warum sollte man die Waldwege nicht verlassen? 

Auch Menschen stören die Wildtiere während der Brut- und Setzzeit. Viele Wildtiere gewöhnen sich 

an Menschen auf den Wegen. Sobald die Wege verlassen werden, bedeutet dieses ungewöhnliche 

Verhalten für Wildtiere zusätzlichen Stress. Zudem nützt die kürzeste Leine nichts, wenn man mit 

seinem Hund trotzdem durchs Unterholz streift.  

Warum darf man junge Wildtiere nicht anfassen? 

Während der Brut- und Setzzeit entdeckt man im hohen Gras möglicherweise Jungtiere wie Rehkitze. 

Wer sie anfasst, bringt sie in Lebensgefahr.  

 

Quelle: www.baselland.ch - Leinenpflicht - Kanton Basel-Landschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baselland.ch/
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fuer-wald-beider-basel/wildtiere-jagd-und-fischerei/leinenpflicht/
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Kantonale / Eidgenössische Mitteilungen - Wasser 

 

Es kommt in der Schweiz leider immer wieder zu Wasserverschmutzungen. Jedes Jahr werden mehrere 

Tausend Fälle festgestellt. 

 

Deshalb unterstützen wir die Kampagne «Obacht am Schacht» der Schweizerischen Vereinigung der 

Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher. Wir laden Sie ein, die Interseite aquava.ch zu besuchen, 

auf der Sie unter anderem erfahren, was wir alle tun können, um eines der wichtigsten Güter der 

Menschheit zu schützen: DAS WASSER. 
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Schule - Informationen und Berichte 

 
Adresse und Kontakt 
Adresse Schulweg 1, 4442 Diepflingen 
Tel. Lehrpersonenzimmer 061 971 58 45 
Sekretariat Anna Pozella, sekretariat@schule-diepflingen.ch 
Hauswart Vito Rauseo, Tel. 079 476 77 41 
 
Schulleitung 
Co-Schulleitung Michelle Schoch und Katharina Wolf, Schulweg 1, 4442 Diepflingen 
Tel. Schulleitungsbüro 061 971 57 54 
E-Mail schulleitung@schule-diepflingen.ch 
 

 

 

 

MärliStund 
 

Am Diepfliker-Märt vom Samstag, dem 25.April 2026  

erzählt N. Heckendorn das Märli: 
 

„Rolf deR kleine WaldtRoll“ 

https://hierfindichwas.de/text/freundschaftsgeschichte-rolf-waldtroll/ 

 

 
                                                                                                                  

 

Zeit: 14.00 Uhr – 14.30 Uhr 

Ort:  Im Florianstübli (Sommerauweg 15) 
 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@schule-diepflingen.ch
mailto:schulleitung@schule-diepflingen.ch
https://hierfindichwas.de/text/freundschaftsgeschichte-rolf-waldtroll/
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Vereine und Institutionen 

 

Wilde Nachbarn beider Basel - Schwerpunkt 2026/27 

Kurzinfo 

Lebendige Nacht  

Fledermäuse sind faszinierende Nachttiere: Manche wiegen kaum mehr als ein Würfelzucker, andere 
erreichen eine Flügelspannweite von bis zu 30 cm. Alle heimischen Arten ernähren sich ausschliesslich von 
Insekten und orientieren sich im Dunkeln mithilfe der Echoortung – einer beeindruckenden Anpassung an 
das Leben in der Nacht. 

Trotz ihrer beeindruckenden Fähigkeiten bleiben Fledermäuse für viele Menschen unsichtbar. Dabei nutzen 
sie unsere Siedlungen intensiver, als viele denken: Gärten, Parks und Innenhöfe bieten wichtige Jagdgebiete 
und Flugkorridore.  

Ihre Artenvielfalt ist bemerkenswert: Rund ein Drittel aller Schweizer Säugetierarten sind Fledermäuse. Auch 
im Siedlungsraum ist die Vielfalt hoch. In Basel-Stadt wurden bisher 23 Arten nachgewiesen – vier davon 
allerdings seit 1940 nicht mehr. Zudem gelten alle Arten als unterschiedlich stark gefährdet. 

Die Bestimmung der Fledermausarten ist aufgrund ihrer nächtlichen und fliegenden Lebensweise 
anspruchsvoll. Moderne bioakustische Verfahren nehmen Ultraschallrufe auf und ermöglichen eine 
systematische Erfassung der nächtlichen Insektenjäger. 

2026/2027 dreht sich bei Wilde Nachbarn beider Basel alles um die Fledermäuse in der Region. Gemeinsam mit 
der Bevölkerung möchten wir herausfinden, welche Arten hier vorkommen und wie sie unsere Städte und 
Dörfer nutzen. Machen Sie mit und erforschen Sie die nächtlichen Insektenjäger direkt vor Ihrer Haustür – im 
Garten, auf dem Balkon oder in Ihrer Wohnumgebung! 

Interessiert? Mehr dazu finden Sie auf der Aktionsseite auf der Projektwebsite oder schreiben Sie eine Mail an 
beidebasel@wildenachbarn.ch 

  

https://beidebasel.wildenachbarn.ch/LebendigeNacht2026_27_BSBL
mailto:beidebasel@wildenachbarn.ch
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SCHIESSPLAN  2026 SCHIESSANLAGE 

"GRITT" 

SG DIEPFLINGEN UND FS THÜRNEN 

Vereine und Institutionen – Schützengesellschaft 

 

 
 

        

        
Sam. 21 März Putztag / Instandstellungsarbeiten 08.30 - 12.00 D und T 

Mittw. 1 April freiwillige Übung gemeinsam 18.00 - 20.00 T 

Mittw. 8 April freiwillige Übung gemeinsam 18.00 - 20.00 D 

Mittw 15 April freiwillige Übung in Läufelfingen 18.00 - 20.00 Läufelfingen 

Mittw. 22 April freiwillige Übung gemeinsam 18.00 - 20.00 T 

Mittw. 29 April freiwillige Übung gemeinsam 18.00 - 20.00 D 

Mittw. 6 Mai freiwillige Übung in Läufelfingen 18.00 - 20.00 Läufelfingen 

Mittw. 13 Mai freiwillige Übung gemeinsam 18.00 - 20.00 T 

Mittw. 20 Mai Vorschiessen Feldschiessen  17.00 - 20.00 Diepflingen 

Mittw. 27 Mai freiwillige Übung gemeinsam  D 

Fr. - So. 29 - 31 Mai Eidg. Feldschiessen in Diepflingen  Diepflingen 

Mittw. 3 Juni freiwillige Übung in Läufelfingen 18.00 - 20.00 Läufelfingen 

Mittw. 10 Juni 1. Obligatorische Bundesübung 18.00 - 20.00 T 

Mittw. 17 Juni freiwillige Übung gemeinsam 18.00 - 20.00 D 

Sam. 20 Juni Warteckpokal 13.30 - ??  T 

Mittw. 24 Juni freiwillige Übung in Läufelfingen 18.00 - 20.00 Läufelfingen 

Fr. – Sa. 26 – 27 Juni Eidg. Schützenfest in Chur/ Tamins  Thü/Die/Läu 

   Sommerpause   

Mittw. 12 Aug. 2. Obligatorische Bundesübung 18.00 - 20.00 D 

Mittw. 19 Aug. freiwillige Übung SGD 18.00 - 20.00 D 

Mittw. 26 Aug. freiwillige Übung SGD 18.00 - 20.00 D 

Mittw. 26 Aug. 
Vorschiessen Freundschaftsschiessen 
Rünenberg 18.00 - 20.00 Rünenberg 

Mittw. 2 Sept. freiwillige Übung Rünenberg 18.00 - 20.00 Rünenberg 

Son. 6 Sept. Freundschaftsschiessen Rünenberg 09.00 - 11.30 Rünenberg 

Mittw. 9 Sept. freiwillige Übung gemeinsam 18.00 - 20.00 T 

Mittw. 16 Sept freiwillige Übung Rünenberg 18.00 - 20.00 Rünenberg 

Fr. Sa. 18 / 19 Sept. Bezirkswettschiessen Häfelfingen/ Känerkinden  Burechrache 

Mittw. 23 Sept. freiwillige Übung SGD 18.00 - 20.00 D 

Sa. So 26 / 27 Sept. Bezirkswettschiessen Häfelfingen/ Känerkinden  Burechrache 

Mittw. 30 Sept. freiwillige Übung SGD 18.00 - 20.00 D 

Son. 18 Okt. Endschiessen FST 13.00 - ??? T 

Sam. 24 Okt. Endschiessen und Schlusshock SGD 15.00 - 17.00 D 

Sam. 31 Okt. 37. Rütli - Stich FST 13.30 - 16.30 T 

Sam. 21 Nov. Absenden Endschiessen FST 18.30 - ??? 
Ohne 

Schiessen 

        

        

        
Für die freiwilligen Übungen auf den Schiessplätzen in Läufelfingen und Rünenberg ist die Übungsmunition auf 
den jeweiligen Schiessständen für Fr. 0.45 / Patrone zu beziehen. 
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Vereine und Institutionen – Bibliothek Gelterkinden 
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Vereine und Institutionen – Mütter- und Väterberatung 

 

 

 

                                  

 

 

 

Daten Mütter- und Väterberatung von Januar bis Juni 2026 
für die Gemeinden  

Buckten, Diepflingen, Häfelfingen, Känerkinden,  

Läufelfingen, Rümlingen, Thürnen, Wittinsburg 

 

 

 Telefonsprechstunden 

 

MO/ DI/ DO/ FR von 8.00 bis 10.00 Uhr 

   

 Beratungen in den Gemeinden 

 

 

 

16.04.26 08.15 – 11.15 Uhr Läufelfingen Gemeindeverwaltung 

20.04.26 08.15 – 11.15 Uhr Thürnen Gemeindehaus Montag! 
27.04.26 08.15 – 11.15 Uhr Buckten Gemeindehaus (Kochschule) 
 
07.05.26 08.15 – 11.15 Uhr Läufelfingen Gemeindeverwaltung 
19.05.26 08.15 – 11.15 Uhr Thürnen Gemeindehaus 

26.05.26 08.15 – 11.15 Uhr Buckten Gemeindehaus (Kochschule) 
 

03.06.26 08.15 – 11.15 Uhr Läufelfingen Gemeindeverwaltung 
09.06.26 08.15 – 11.15 Uhr Thürnen Gemeindehaus 

15.06.26 08.15 – 11.15 Uhr Buckten Gemeindehaus (Kochschule) 
25.06.26 08.15 – 11.15 Uhr Läufelfingen Gemeindeverwaltung 
30.06.26 08.15 – 11.15 Uhr Thürnen Gemeindehaus 

 

 

 

 

 

Regula von Arx 

Mütter- / Väterberaterin, Pflegefachfrau HF 

079 654 89 59 

r.vonarx@mvb-regioliestal.ch 

www.mvb-regioliestal.ch 

 

 

 

 

  

mailto:r.vonarx@mvb-regioliestal.ch
http://www.mvb-regioliestal.ch/
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Vereine und Institutionen - Spitex 
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Vereine und Institutionen – Agenda der katholischen Pfarrei Sankt Josef, Sissach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wir sind gerne für Sie da 

Katholisches Pfarramt  

Felsenstrasse 16, 4450 Sissach 

Tel. 061 971 13 79 

sekretariat@rkk-sissach.ch 

 

Öffnungszeiten: 

Dienstag 9.00 - 11.30 Uhr & 
14.00 - 17.00 Uhr 
Mittwoch 9.00 - 11.30 Uhr 
Donnerstag 9.00 - 11.30 Uhr & 
14.00 - 17.00 Uhr 
Freitag 9.00 - 11.30 Uhr 

 
Jungwacht Blauring (JuBla)  

Angaben zu Anlässen finden Sie unter 

www.jubla-sissach.ch 

 

 

 

Agenda & Anlässe der Pfarrei 
Unsere Agenda sowie Informationen 
zu unseren Anlässen finden Sie im 
röm.-kath. Pfarrblatt Lichtblick NW 
unter Sissach oder auf unserer 
Homepage: www.rkk-sissach.ch 

 

 

 
Ein seelsorgerliches Gespräch 

und der Empfang des Sakramentes 

der Krankensalbung ist immer 

möglich nach Absprache mit Pater 

Jacek Kubica, Tel. 079 359 58 73 

 
Sofern nicht anders vermerkt, finden alle 
Anlässe in der kath. Kirche Sankt Josef, 
im Pfarrhaus an der Felsenstrasse 16 
oder im Pfarreizentrum Centro in 
Sissach statt. 

 

Kirchlich Regionaler Sozialdienst 

Kostenlos & konfessionsunabhängig 

Beratung ohne Anmeldung:  

Mittwoch, 13.00 - 15.30 Uhr 

Felsenstrasse 16 

Beratung nach Absprache: 

Tel. 076 261 31 25 

gtheiss@caritas-beider-basel.ch 
www.sozial-kathbl.ch/krsd-fre-füll- 
gelti-siss 

 

 
 

Werden Sie Teil unseres 
Freiwilligenteams 

 

 
 

 

 

 

mailto:sekretariat@rkk-sissach.ch
http://www.jubla-sissach.ch/
http://www.rkk-sissach.ch/
mailto:gtheiss@caritas-beider-basel.ch
http://www.sozial-kathbl.ch/krsd-fre-fÃ¼ll-gelti-siss
http://www.sozial-kathbl.ch/krsd-fre-fÃ¼ll-gelti-siss
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Denn Gott hat uns nicht einen Geist der 
Verzagtheit gegeben, sondern den 
Geist der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit.”  
 
2.Timotheus 1,7   
 

Vereine und Institutionen – Mitteilungen der reformierten Kirchgemeinde 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unsere vielfältigen aktuellen Anlässe und Angebote finden Sie auf unserer Homepage 
www.refsissach.ch sowie in unserer Publikation Kontakt, welche den Mitgliedern unserer 
Kirchgemeinde sechsmal jährlich nach Hause geliefert wird. 
 
Ihre Ansprechperson aus dem Pfarrteam 
 
Pfarrer:    Gerd Sundermann, Grabackerstrasse 19, Thürnen 
    Tel. 061 971 28 08 oder 061 973 07 79  
    E-Mail: gerd.sundermann@refsissach.ch 
 
 
Jugendarbeit:  Esther Meier, Jakobshof Sissach, Tel. 079 731 98 44 
 
 

www.refsissach.ch 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.refsissach.ch/
http://www.refsissach.ch/
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Was lauft in Diepflike? 

Regelmässige Trainingszeiten in der Turnhalle Diepflingen: 

Während den Schulferien ist die Turnhalle geschlossen. 

Tag Uhrzeit Anbieter Informationen 

Dienstag 16.00 – 17.00 Uhr KITU Diepflingen Kinderturnen 

Mittwoch 17.45 – 18.45 Uhr Fitness Diepflingen / Jugi 1. – 2. Klasse 

Mittwoch 19.00 – 20.00 Uhr Fitness Diepflingen / Jugi 3. – 6. Klasse 

Donnerstag 19.30 – 21.30 Uhr Tischtennisclub Junioren und Aktive 

Freitag 20.00 – 22.00 Uhr Fitness Diepflingen / Aktive Männer ab 16 Jahren 

Schulferien 

28.03.2026 – 12.04.2026 Frühlingsferien 

27.06.2026 – 09.08.2026 Sommerferien 

Termine / Veranstaltungen 

Datum Wer Was Wo Uhrzeit 

11.04.2026 Free Stacks Sport Stacking Florianstübli 14.00 – 15.30 Uhr 

13.04.2026 Frauenverein Senioren Zmorge-Treff Gemeindehaus 
(Treffpunkt) 

08.45 Uhr 

18.04.2026 Gemeinderat Bring- und Holtag Gemeindehaus 09.00 – 12.00 Uhr 

21.04.2026 Frauenverein Mittagstisch für Alle Gemeindehaus 12.00 Uhr 

25.04.2026 Markt-OK Traditioneller Markt Gemeindehaus 10.00 – 18.00 Uhr 

25.04.2026 Markt-OK Festbetrieb Gemeindehaus Ab 16.00 Uhr 

04.05.2026 Frauenverein Senioren Zmorge-Treff Gemeindehaus 
(Treffpunkt) 

08.45 Uhr 

08.05.2026 Frauenverein Mittagstisch für Alle Gemeindehaus 12.00 Uhr 

09.05.2026 Free Stacks Sport Stacking Florianstübli 14.00 – 15.30 Uhr 
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Vereine und Institutionen – Republikaner Glünggi 

 

 

Glünggibar 

Gerne laden wir euch ins Lokal der Republikaner Glünggis von 

Diepflingen ein. Jeweils am letzten Freitag im Monat, öffnen wir 

unsere Bar um 20:30 Uhr für euch. Wir freuen uns über euren 

Besuch. Die genauen Daten findet Ihr weiter unten. 

Es gibt jeweils Belegte Brote zu den verschiedenen Getränken. 

Also kommt vorbei und verbringt einen grossartigen, lustigen 

und unvergesslichen Abend in der Bar mit uns gemeinsam. 

Daten: 

24.04.2026 

29.05.2026 

26.06.2026 

28.08.2026 

25.09.2026 

30.10.2026 

27.11.2026 

Bei Fragen könnt Ihr euch gerne bei Nicole Trösch unter der 

Nummer: 079 365 47 32 melden.  
 

Liebe Grüsse eure Glünggis 
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Vereine und Institutionen – Frauenverein Diepflingen 

 

 

AUSSCHREIBUNGEN FRAUENVEREIN 
UNSERE NÄCHSTEN ANLÄSSE 
 

Diese Informationen finden Sie auch auf unserer Webpage  
www.fv-diepflingen.ch und im Schaukasten. 
 

 
 

SENIOREN ZMORGE-TREFF MONTAG, 13. APRIL 2026

  MONTAG, 04. MAI 2026 

Zeit/Ort: 8:45 - 11:00 Uhr, Treffpunkt: Gemeindehaus Diepflingen 

Teilnehmer: Seniorinnen und Senioren von Diepflingen. 

Inhalt: Gemeinsames Zmorge und Kaffee in einem Restaurant. 

Anmeldung: Jeweils eine Woche vorher bei Melanie Scherrer (Tel. 079 678 34 83) 

Kosten: Jeder bezahlt das, was er konsumiert, selbst. 

Daten im 2026: 01.06./ 10.08./ 07.09./ 12.10./ 02.11./ 07.12.  

 

MITTAGSTISCH - MITTAGESSEN FÜR ALLE DIENSTAG, 21. APRIL 2026 

  DIENSTAG, 12. MAI 2026 

Zeit/Ort:  Essen 12:00 – 12:45 Uhr, Kaffee bis ca. 13:30 Uhr (Gemeindehaus Diepflingen) 

Teilnehmer: Alle Einwohner und Einwohnerinnen von Diepflingen. Kinder ab 1. Kindergarten können 
allein kommen. Für jüngere Kinder bitte anfragen. 

Kosten: Kinder Fr. 10.- (Nicht-Mitglieder Fr. 12.-) 
Erwachsene Fr. 10.- (Nicht-Mitglieder Fr. 12.-) 
Senioren Fr 10.- (Nicht-Mitglieder Fr. 12.-). 

Anmeldung: Jeweils eine Woche vorher bei Angelika Hangartner (Tel. 079 609 55 16) 

Info für Senioren: Jeden Dienstag Mittagstisch im Rahmen des Kindermittagstisches möglich 

Daten im 2026: 12.05./ 09.06./ 18.08./ 08.09./ 20.10./ 10.11./ 08.12. 

 

FRAUENABEND IM RESTAURANT FREITAG, 08. MAI 2026 

Zeit/Treffpunkt: 19:00 - 24:00 Uhr, Diepflingen 

Teilnehmer: Diepfliker Frauen treffen sich zum gemütlichen Beisammensein. 

Kosten:  Jede bezahlt, was sie konsumiert. 

Anmeldung: Bis 01. Mai 2026 bei Melanie Scherrer (Tel. 079 678 34 83) 

Besonderes: Wir treffen uns in Diepflingen und fahren zusammen in ein Restaurant. 

 

VEREINSREISE TEATIME IN ETTENBÜHL FREITAG, 29. MAI 2026 

Detaillierte Infos gemäss separater Ausschreibung 

Vorschau: dieses Jahr gibt es noch eine zweite Vereinsreise am Freitag, 04.12.2026. 
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Vereine und Institutionen – Frauenverein Diepflingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatime in Ettenbühl  
Freitag, 29. Mai 2026 

«Nichts ist so beständig wie der Wandel.» Unter 
diesem Motto möchten wir dieses Jahr alle 
Frauen und Männer auf unsere Reisen ein-
laden.  
 
Abfahrt:  
13.10 Diepflingen, Bushaltestelle  
13.15 Thürnen, Garage Niederhauser  
 
Auf direktem Weg fahren wir via Sissach – 
Rheinfelden nach Bad Bellingen.  
 
Um 14.30h haben wir eine Gartenführung ge-
bucht, gegen 16.00 Uhr wird uns eine Klassi-
sche Englische «Teatime» serviert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegen 19.00h erreichen wir wieder unsere 
Einsteigeorte.  
 
Anmeldeschluss: 30. April 2026  
 
Der Vorstand der Frauenvereine  
Thürnen und Diepflingen  
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die 
Anmeldungen werden in Reihenfolge des 
Eingangs berücksichtigt. 

 
Kosten:  
Preis pro Person = Fr. 85.00 (ab 30 
Teilnehmenden)  
 
Im Preis sind die Carfahrt, der Eintritt, die Füh-
rung und die Classical English Teatime.  
 
Die «Teatime» kann auch vegetarisch, laktose- 
und glutenfrei bestellt werden. Der Aufpreis für 
die laktose- und glutenfreie Variante be-trägt € 
7.00 pro Person.  
 
Wichtig: Bei kurzfristiger Abmeldung werden die 
Kosten trotzdem in Rechnung gestellt. 
 ________________________________ 
 
Anmeldungen bitte bis spätestens 30. April 
2026:  
 
Luana Sama, Haldenweg 3, Thürnen oder  
in den Briefkasten der Gemeinde Diepflingen.  
 
Ich / wir komme/n gerne mit auf die Reise  
Name ………………………………..…………..  
Vorname .……………………………………………  
Name ………………………………..…………..  
Vorname .……………………………………………  
 
 

□ ich hätte gerne eine laktose-/glutenfreie  

Teatime 
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Vereine und Institutionen – Frauenverein Diepflingen 

 

 

 

Brotmuseum Sélestat und  
Weihnachtsmarkt Colmar  
Freitag, 4. Dezember 2026 

«Nichts ist so beständig wie der Wandel.» Unter 
diesem Motto möchten wir dieses Jahr alle 
Frauen und Männer auf unsere Reisen ein-
laden.  
Abfahrt:  
10.55 Diepflingen, Bushaltestelle  
11.00 Thürnen, Garage Niederhauser  
 
Auf direktem Weg fahren wir via Sissach – Basel 
– vorbei an Colmar – nach Sélestat  
Im Elsässer Brotmuseum machen wir einen ge-
führten Rundgang und dürfen dabei frisches 
Elsässer Weihnachtsgebäck degustieren. 
 

 
 
Anschliessend fahren wir nach Colmar, wo wir 
etwa 4½ Std. Aufenthalt fürs käffele, lädele und 
einfach nur geniessen haben.  
Gegen 22.00h erreichen wir wieder unsere 
Einsteigeorte.  
 
Anmeldeschluss: 04.11.2026  
 
Der Vorstand der Frauenvereine  
Thürnen und Diepflingen  
 
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die 
Anmeldungen werden in Reihenfolge des 
Eingangs berücksichtigt. 

 
 
Kosten:  
 
Preis pro Person = Fr. 65.00 (ab 30 
Teilnehmenden)  
Im Preis sind die Carfahrt, der Eintritt, die Füh-
rung und die Degustation.  
Wichtig: Bei kurzfristiger Abmeldung werden die 
Kosten trotzdem in Rechnung gestellt. 
 ________________________________ 
 
Anmeldungen bitte bis spätestens 04. 
November 2026:  
 
Luana Sama, Haldenweg 3, Thürnen oder  
in den Briefkasten der Gemeinde Diepflingen.  
 
Ich / wir komme/n gerne mit auf die Reise  
Name ………………………………..…………..  
Vorname .……………………………………………  
Name ………………………………..…………..  
Vorname .……………………………………………  
 
 
 


